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Ausgehend vom Gegenstand des VP-Gesetzes und der hierzu 

normierten Befugnisse, ist  die Wahrnehmung der Befugnisse 

nur gestattet,  wenn eine konkrete Gefahr besteht bzw. im 

Entstehen begri f fen ist .  Nur die im Einzelfal l  tatsächl ich 

gegenwärt ige oder unmittelbar bevorstehende Gefahr für die 

öffent l iche Ordnung und Sicherheit  berecht igt  zur Wahrnehmung 

der Befugnisse des VP-Gesetzes. In den zugängl ichen Veröffent

l ichungen zum VP-Gesetz wird nur sehr unvol lständig auf den 

Gefahrenbegri f f  eingegangen. In den Erläuterungen zum VP- 

Gesetz wird z.  B. def iniert :  "Bei . . .  Gefahren . . .  handelt  es 

sich . . .  um al le . . .  gefährdenden oder störenden Ereignisse . . .  

die die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  beeinträcht igen."

Auch diese Begri f fsbest immung def iniert  die Gefahr nur insoweit  

daß die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  durch ein gefährden

des oder störendes Ereignis beeinträcht igt  werden muß. Vol lkom

men offen ist  die Frage, wann ein Ereignis die Qual i tät  einer 

Gefahr hat,  denn nach Ansicht der Autoren führt  nicht jede Be

einträcht igung der öffent l ichen Ordnung und Sicherheit  zu deren 

Gefährdung oder Störung und gebietet ein Einschreiten mit  den 

Mit teln des VP-Gesetzes.

Die oben charakter is ierte Vielschicht igkeit  der vom Begri f f  

öf fent l iche Ordnung und Sicherheit  erfaßten gesel lschaft l ichen 

Verhältnisse und Bereiche erschwert die Erarbeitung einer posi

t iven Defini t ion des Begri f fs "Gefahr" im Sinne des VP-Gesetzes 

in der dafür notwendigen Al lgemeingült igkeit ,  Hinzu kommt, daß 

das VP-Gesetz unterschiedl iche Arten von Gefahren kennt.  Es 

spricht von der "Gefahr" oder "Gefährdung",z.  B. § 13 Abs. 1 

(Durchsuchung von Personen und Sachen) und § 13 Abs, 2 (Ver

wahrung), der "unmittelbaren Gefahr" oder "unmittelbaren Ge- 1

1 Erläuterungen zum Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse 
der Deutschen Volkspol izei ,  Hochschule der Deutschen Volks
pol izei  1975,S. 38 f.


